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Verzeichnis der ohne ärztliche Verordnung oder auf notfallmässige Anweisung der Ophthal-
mologen anzuwendenden, verschreibungspflichtigen Ar zneimittel durch Optometristinnen 
und Optometristen mit gültiger Berufsausübungsbewil ligung in eigener fachlicher Verantwor-
tung 

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bestimmt aufgrund von Art. 52 Abs. 3 der Verordnung über die Arzneimit-
tel (VAM, SR 812.212.21) die nachfolgend aufgeführten, verschreibungspflichtigen Arzneimittel für Anwen-
dung  durch Optometristinnen und Optometristen (Bachelor of Science in Optometrie FH) mit gültiger Berufs-
ausübungsbewilligung des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die in eigener fachlicher Verantwortung im Kan-
ton Appenzell Ausserrhoden tätig sind.  

Die nachfolgend aufgeführten Arzneimittel werden für die topische diagnostische Anwendung  bewilligt. Falls 
erhältlich, müssen Single Dose Units verwendet werden. 

Therapeutische Gruppe Arzneimittel Indikation 

Mydriatika und  
Zykloplegika 

Tropicamid (z.B. Mydriaticum Dispersa 0.5%, 
Tropicamide 0.5%), Augentropfen 
Cyclopentolat (z.B. Cyclogyl 0.5% bzw. 1.0%),  
Augentropfen 
Atropin (z.B. Atropine 0.5% Faure), Augentropfen 
Phenylephrin (z.B. Neosynephrin-POS 5%),  
Augentropfen 

Ophthalmoskopie, Skiaskopie 

 

Lokalanästhetika Tetracain (z.B. Tetracaine 1%), Augentropfen 
Proximethacain (z.B. Alcaine 0.5%), Augentropfen 
Oxybuprocain (z.B. Oxybuprocaine 0.4%, No-
vesin 0.4%), Augentropfen 

Applanationstonometrie, Gonioskopie  

 

Farbstoffe Fluorescein (z.B. Fluoresceine 0.5%, Fluoresceine 
Oxybupro), Augentropfen 

Applanationstonometrie, Korneaunter-
suchung 

Künstliche Tränen und  
andere Mittel 

Hyaluronsäure (z.B. Lacri-Vision, Lacrycon),  
Augengel 

Subjektive Refraktion 

Nachfolgende Notfallmedikamente können auf ärztliche Anweisung  in den genannten Notfallsituationen  
angewendet werden. Die schriftliche ärztliche Verschreibung  ist nachzufordern und zu Dokumentationszwe-
cken zu archivieren. 

Therapeutische Gruppe Arzneimittel Indikation 

Carboanhydrasehemmer Acetazolamid (z.B. Diamox 250mg), Tabletten Akute okuläre Hypertension 
Limitatio : Es ist nur eine einmalige Gabe 
zum Start einer Therapie erlaubt, der Patient 
muss anschliessend unverzüglich zum Arzt. 

Betablocker mit  
Carboanhydrasehemmer 

Timolol / Dorzolamid (z.B. Cosopt-S),  
Augentropfen 

Akute okuläre Hypertension 
Limitatio : Es ist nur eine einmalige Gabe 
zum Start einer Therapie erlaubt, der Patient 
muss anschliessend unverzüglich zum Arzt. 

Die Arzneimittel müssen bei einem bewilligten und in der Schweiz domizilierten Betrieb bezogen werden. 

Optometristinnen und Optometristen sind verantwortlich für die sachgerechte Lagerung (Temperatur, Feuchtig-
keit, unter Verschluss und getrennt von anderen Produkten) und müssen Verfalldatenkontrollen durchführen. 
Die kantonale Heilmittelaufsicht kann im Rahmen von angekündigten und nicht angekündigten Inspektionen 
die Arzneimittelbestände vor Ort einsehen.  

Dieses Verzeichnis gilt ab dem 01.03.2024. 


